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Berufsbezogener Teil der Fachhochschulreife, Zuerkennung der Fachhochschulreife 

 

RdErl. des MK vom 11.7.2015 – 22-83204 

 

 

Bezug: 

RdErl. des MK vom 25.1.2006 (SVBl. LSA S. 24), zuletzt geändert durch RdErl. vom 

11.3.2011 (SVBl. LSA S. 154) 

 

 

1. Geltungsbereich 

 

Die Fachhochschulreife kann für  

a) Schülerinnen und Schüler, die die Qualifikationsphase des allgemeinbildenden Gymna-

siums, der Gesamtschule, des Abendgymnasiums, des Kollegs oder des Fachgymnasi-

ums mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife verlassen, nach den Regelungen 

der Verordnung zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife an allge-

meinbildenden Schulen vom 23.3.1995 (GVBl. LSA S. 96), zuletzt geändert durch Ver-

ordnung vom 22.12.2011 (GVBl. LSA S. 892), oder  

 

b) Schülerinnen und Schüler an Freien Waldorfschulen bei Nichtbestehen der Abiturprüfung 

nach den Regelungen des § 13 a der Verordnung über das Abitur an Freien Waldorfschu-

len vom 5.2.1999 (GVBl. LSA S. 52), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.3.2013 

(GVBl. LSA S. 159), oder 

 

c) Nichtschülerinnen und Nichtschüler bei Nichtbestehen der Abiturprüfung nach den Rege-

lungen des § 11 a der Verordnung über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen und 

Nichtschüler vom 5.2.1999 (GVBl. LSA S. 58), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

27.3.2013 (GVBl. LSA S. 160),  

zuerkannt werden.  
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Von den Regelungen dieses RdErl. bleiben die Vorschriften zum Erwerb der Fachhochschul-

reife in beruflichen Bildungsgängen gemäß § 9 der Verordnung über Berufsbildende Schulen 

vom 10.7.2015 (GVBl. LSA S.322) unberührt. 

2. Voraussetzungen für die Zuerkennung der Fachhochschulreife 

 

2.1  Die Fachhochschulreife wird zuerkannt, wenn die Bescheinigung über den schuli-

schen Teil der Fachhochschulreife, die durch einen der in Nummer 1 genannten Bildungs-

wege in Sachsen-Anhalt erworben wurde, vorliegt und der berufsbezogene Teil der Fach-

hochschulreife nachgewiesen wird. 

 

2.2  Antragstellerinnen und Antragsteller mit einer Bescheinigung über den schulischen 

Teil der Fachhochschulreife, die außerhalb von Sachsen-Anhalt erworben wurde, wird die 

Fachhochschulreife zuerkannt, wenn sie den berufsbezogenen Teil der Fachhochschulreife 

in Sachsen-Anhalt nachgewiesen haben. 

 

3. Berufsbezogener Teil der Fachhochschulreife 

 

Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife kann nachgewiesen werden durch  

 

3.1  eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz vom 23.3.2005 (BGBl. I S. 931), zu-

letzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 25.7.2013 (BGBl. I S. 2749, 2758), in 

der jeweils geltenden Fassung, oder der Handwerksordnung in der Fassung der Bek. 

vom 24.9.1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 

Gesetzes vom 25.7.2013 (BGBl. I S. 2749, 2758), in der jeweils geltenden Fassung, 

oder in einem gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf, 

 

3.2  einen mindestens zweijährigen abgeschlossenen berufsqualifizierenden Bildungsgang 

(Berufsfachschule mit beruflichem Abschluss),  

 

3.3 eine Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 1,  
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3.4 ein freiwillig abgeleistetes soziales oder ökologisches Jahr, den Wehr- oder Ersatz-

dienst, den Bundesfreiwilligendienst oder  

 

3.5 ein mindestens einjähriges Praktikum entsprechend den Vorgaben für die praktische 

Ausbildung der Fachoberschule gemäß dem RdErl. des MK über Ergänzende Bestim-

mungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen vom 11.7.2015 (SVBl. LSA S. 

146). 

 

3.5.1  Das Praktikum ist nicht Bestandteil einer Ausbildung nach dem Schulgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt. 

 

3.5.2  Das Praktikum dient dem Kennenlernen der Arbeitswelt. Es wird in einem Betrieb 

der Wirtschaft oder in einer vergleichbaren außerschulischen Einrichtung durchgeführt. Das 

Praktikum soll Einblicke in unterschiedliche Arbeitsbereiche, Arbeitsabläufe und Arbeitsme-

thoden, in den Aufbau und die Organisation der Praktikumseinrichtung sowie in Personal- 

und Sozialfragen geben.  

 

3.5.3 Das Praktikum kann unterbrochen und in Teilabschnitten nachgewiesen werden. In 

diesem Fall wird die praktische Tätigkeit nur anerkannt, wenn sie in mindestens zwei jeweils 

zusammenhängenden Vierteljahren und einem Halbjahr durchgeführt wird und die Prakti-

kumsabschnitte in höchstens zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren nachgewiesen 

werden. Das Praktikum kann auch in Teilzeit mit mindestens 50 v. H. der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit abgeleistet werden. Die Gesamtzeit des Praktikums verlängert sich 

entsprechend.  

 

3.5.4  Schwerpunktsetzung und Inhalt des Praktikums richten sich nach den Vorgaben für 

die praktische Ausbildung an den Fachoberschulen. Antragstellerinnen oder Antragsteller 

informieren sich  vor Beginn des Praktikums beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt. 

 

3.5.5  Über das abgeleistete Praktikum erhält die Praktikantin oder der Praktikant eine 

Bescheinigung des Betriebes oder der Einrichtung nach dem Muster der Anlage 1. Diese ist 

dem Landesschulamt Sachsen-Anhalt vorzulegen. 
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3.5.6 Der Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit der Praktikantin oder des Praktikanten im 

Betrieb oder in der Einrichtung und die Höhe des Urlaubsanspruchs bemessen sich nach 

den jeweiligen gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen. Fehlzeiten von mehr als vier Wo-

chen sind nachzuholen.  

 

3.5.7 Für die Durchführung des Praktikums im elterlichen Betrieb ist ein Anteil von maxi-

mal 25 v. H. zulässig. 

 

3.5.8  Geleistete Dienste im Rahmen eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres, 

des Wehr- oder Wehrersatzdienstes oder des Bundesfreiwilligendienstes von weniger als 

einem Jahr werden auf die Dauer des Praktikums angerechnet. 

 

4. Antragstellung 

 

Der Antrag auf Zuerkennung der Fachhochschulreife ist mit folgenden Unterlagen in beglau-

bigter Kopie (Buchstaben a bis d) oder im Original an das Landesschulamt Sachsen-Anhalt 

zu richten:  

a) Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhochschulreife und 

b) Kammerzeugnis und Berufsschulabschlusszeugnis oder 

c) Abschlusszeugnis der Berufsfachschule oder 

d) Nachweis über die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 1 oder 

e) Nachweis über abgeleisteten Freiwilligendienst oder  

f)  Praktikumsbescheinigung.  

 

5. Zuerkennung und Zeugnis der Fachhochschulreife 

 

Sofern die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Fachhochschulreife nach Nummer 2 

vorliegen, erteilt das Landesschulamt Sachsen-Anhalt darüber ein Zeugnis. Die Gebühr rich-

tet sich nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

6. Berechtigung 
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Das Zeugnis der Fachhochschulreife nach dem Muster der Anlage 2 berechtigt zum Studi-

um an einer Fachhochschule. Die Zeugnisse der Fachhochschulreife werden gemäß Verein-

barung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 7.7.1972 in der jeweils geltenden Fassung)  mit Ausnahme der 

Freistaaten Bayern und Sachsen von allen Bundesländern gegenseitig anerkannt. Das gilt 

auch für den schulischen Teil der Fachhochschulreife.  

 

7.  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Bezugs-

RdErl. außer Kraft. 
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Anlage 1 

(zu Nummer 3.5.5)  
 
Muster für die Praktikumsbescheinigung zur Fachhochschulreife 

Bescheinigung 

 
über die Ableistung des berufsbezogenen Teils der Fachhochschulreife 

(Praktikumsbescheinigung) 

 
 

Name, Vorname 
 
_____________________  ____________________________________________ 
Geburtsdatum Geburtsort 
 
 
ist vom ______________ bis ______________ als Praktikantin/Praktikant1) in folgenden Ar-

beitsbereichen im angegebenen Umfang tätig gewesen: 

 
 Arbeitsbereiche Wochen 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
 
 
Versäumnisse während des Praktikums _____________ Tage, 

davon _______ Tage Urlaub, _______ Tage Krankheit, _______ Tage sonstige Abwesenheit. 
 

Das Praktikum wurde gemäß den Regelungen des RdErl. des MK "Berufsbezogener Teil der 
Fachhochschulreife, Zuerkennung der Fachhochschulreife" vom 11.7.2015 (SVBl. LSA S. 
200) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. 
 

Bemerkungen: ___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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________________________    ____________________________ 
Ort, Datum  Stempel des Betriebes/ Unterschrift 
  der Einrichtung  
 
______________________________________ 
Bestätigungsvermerk der Praktikantin/des Praktikanten1) 

1) Nichtzutreffendes streichen 
Anlage 2 

(zu Nummer 6) 
 
Muster für das Zeugnis der Fachhochschulreife 

(Landeslogo) 

 
Landesschulamt 

 
 

Zeugnis 
der 

Fachhochschulreife 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname 
 
_____________________  ____________________________________________ 
Geburtsdatum Geburtsort 
 
 
hat durch Bescheinigung der _______________________________________________________ 
 Name der Schule 
 
in _____________________________________ vom _________      
 Ort 
 
den schulischen Teil der Fachhochschulreife nachgewiesen und die Durchschnittsnote  
 
 

  

 (in Ziffern und in Buchstaben) 

erreicht. 
 
Sie/Er 1) hat darüber hinaus den Nachweis über den berufsbezogenen Teil der Fachhoch-
schulreife erbracht und damit die 
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FACHHOCHSCHULREIFE 
erworben. 
 
 
______________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum Siegel schulfachliche Referentin/schulfachlicher Refe-
rent 1) 

 
 
1) Nichtzutreffendes streichen. 
 
Dem Zeugnis liegt die Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 7.7.1972 in der jeweils geltenden Fassung) zu Grunde. 
 


